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Bez-irk s ger-i c ht Innere Stadt 

fit Riemergasse 7, 1010 Wien, (Te l: 51 528) 

Bi tte nachstehendA Geschäfts7.ahl 
;n allen Eingaben anführen. 

54 C 342 / 95 k 
R F. C H T S S ACH E : 

KLÄGER : 

Silber Monika 
Pens . 
Schloßg . 15 
~050 Wi e n 

BEKLAGTER : 

R UGEL DALLMA~1'O & PARTNER 
RECHTSANWALTE 

Büro Mödling 

2 2. Dez. 1997 

Ein gelangt 

Frist: ................... .. BEKLAGTENVERTRETER: 

Osanger Herbert 
Gastwirt 
Schloßg . 2 1 

1'; '.,,.. I .,t "" " .... , t'r . ~ .~ , . ~~o!.,!I (, r,( •. tC . 

Qr . Manfred lalT9€ 1 mayer FOr tjj~"'\:.E·c!:~;~ ::;'i d'i:. ~' I _. ~i.:r.g 
Rechtsanwal t dar L .• 0r (: ... , l:>c::.:::n::. -CO:'::I: .. ,l;3: 

Elisabethstra Be 15 
lOSO Wien 1010 Wie n 

WEGEN : Räumung (5s 19.950 , 00) . 

V erg l e"i'c h sa u s f e rt-igung 

0; e Parte; en haben bei der Tagsatzung am 8.7 . 1997 

folgenden ger i chtlichen 

VERGLEICH 

geschlossen : 

I) RäUfl'l..lng 

{1> De r Beklagte ist bei sonstige:r Exekut i on schuldig, der Klägerin die 

Räumlichkeiten im Erdgeschoß, im Keller und im Garten in der Schlossgasse 21 in 

1050 ..... i en samt CI 11 em Inventar lind sämtl i ehen Ei nri chtungs- und 

AUsstattungsgegenständen bi s längstens 3 1. 12 . 1997 lmter' Verzicht Cluf jedweden 

Räumungsaufsch lrb zu übergeben I in denen der Bek 1 agte den "Sil ber'wi rt 11 be t re i bt. 

Das Inventar und die Ei nrichtungs- und AusstattungsgegensUinde sin im ....-esentl i ehe, 

aber ni cht vollständig in der Tnventarliste "Silber ..... irt" 3/97 aufgezählt . Diese 

InventOÖir 1 i ste b;' riet a 1!': Po!'; ; 1 ~ge . / A t'!i nen i nteg r'; erennen e.e:standtei 1 d; eses 
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vergl ei ches . Von di eser übergabeverpfl i chtung si nd jedo:::h höchst persön 1 i ehe 

Gegenst.;inde des Beklagten, ..... ie etwa Bilder, ausgen~n . Qiese hat der Beklagte 

bi 5 1 ängstens 31. 12. 1997 alls den genannten Räum 1; chke; ten zu entfernen und 

mi tZllnehmen . 

(2) Hk den Fall, daß der Beklagte der Verpflichtung im Sinne des vorhergehenden 

Absatz€s bis 31 . 12.1997 n i cht ordnungsgem§ß nachkonmt, verpflichtet sich dieser, 

Her-r 0" . Stefan Gerge1v eine Pönale von S 100.000,-- pro t-lonat fiir jedes 

angefangene Monat der verspäteten Räumun'3 und Übergabe zu bezahlen. Diese 

Vertragsstrafe verfällt jedoch nicht , sofern der Beklagte seiner Verpflichtung im 

Sinne des Ab:; 1 inner'halb einer Nachfrist bis 5.1 . 1998 ;-,achkorrmL Diese ~'önale 

unter 1 i egt ni cht dem ri cht 1 er 1 i ehen Mäßi gungsrecht. In di esem Zusarrrnenhang wi rd 

fer-ner festgestellt, daß der BeklagtE beim Betrieb des SiLherwirtes durch diE 

Ansch.;lffung und ..... ei terver~lJßerung von W.::wen a 15 Vo 11 kaufrn::inn t.äti 9 wi rd . 

. ~ TI)' Ab l ös e 

1) Di e Kl ägeri n und Herr stef.;ln Gerge 1 y si nd bei sonsti ger Exekuti on 

schuldig, dem Beklagten jeweils eine Investitionsablöse von S 150.000,-­

(inklusive ust). Zug um Zug gegen Räumung und übergabe im Sinne des Punktes) . zu 

beZahlen . 

2) Auf eo3si s des Unternehmenski'iufvertrages zwi sehen der Kl ägel'i n ei nersei ts 

lInd Herrn Dr. StefEm Gergely andererseits besteht auf dem Konto 267 109 190/36 bei 

der Bi'ink Austri a Akti engesE: 11 schaft , Bank 1 eitzah 1 12000 ei n TI'euhander 1 o3g . oi ""'s""'s 

Konto wird von den Klagevertretern treuhändig verwaltet. 

0;02 Klägerin und Herr Dr. Stefan Gerge1y beauftragen hiemit die 

Kl agevertret;::r, di e Rechtsanwa 1 tssozi etät HLige 1 00311 m..=mn & Partner I Lechengasse 

14, 2340 MMl i ng, 03 1 s Treuhänder unwi derrufl ich, von di esem Treuhanderlag 

S 150 . 000,-- dem Beklagten auf ein Konto zu Liberwt!isen . daß von diesem schriftlich 

bekannt zugeben ist. Vor der Ausbezahlung und über~isung di;::ser S 150 . 000,-- haben 
c _ 

d i e K1äger i n und Herr Dr. St€:fan Gergely den Treuhändern aber schriftlich zu 

bEstätigen , daß der Beklagte die Räumung und übergabe im Sinne des Punktes I. 

ordnungsgerrBe. vorgenorrmen hat . 
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3) über die Fälligkeit und die Bericht igung der weiteren 5 150.000,-- die von 

Herrn Dr. Stefan Gergely als Ablöse zu le: i sten sind, werden dieser und der 

Beklagte eine gesonderte Vere inbarung treffen . 

TII ) Benützungsentgel t/Bere;chungsansprüche 

Oe '~ Bek l agte ist bei sonstiger Exekution ferner schuldi g, der Klägerin bis 

längstens 3 1.1 2.1997 5 910 .568,6/.i.:w bezahlen . Dieser Betrag ist das 

Benützungsentge 1 t fOr den IIS; Lb er"'!; rt tI für di e 2e; t von Mai 1995 bi 5 

ei nseh 1; eS 1; eh Dezerrher 1997. 0; e Kl äg.-=:ri n ; st hi ngegen unter der Voraussetzung, 

daS de r Bek l agte seiner Räumungs- und übergabeverpflichtung im Sinne des Punktes 

1. ordnungsgel'J'läß und ze itgerecht nachkorrmt , bei sonst iger Exekution schuldig, dem 

Beklagte S 350 . 000,-- Zll bezahlen. Mit diesem Betrag werden die Zahlungen des 

Beklagten an den verstorbenen Ehegatten der Kl ägerin , Her rn Franz Silber 

abgegolten . 

IV) Offe ne Miet e 

0; e Kl ägeri n i st schul di g, Herrn Dr . Stefan Gergel y bi s 1 ängstens 31. 12. 1997 

S 269 . ~63, 2~ zu bezahlen. Das ist die offenen Miete bis 31.12.1997 für die 

Bestandrä umH chkeiten , in denen der II s ilber ..... irt" betrieben ..... ird . 

V) Geri chtserl äge/Ourchführung der Zahlungen 

1) Der Be klagte hat beim Bezirk sgeri cht Innere stadt wien Zll 7 Nc ~3/95m 

S 750 .000,-- und S 196 . 000 , -- hinterlegt . Di ese beiden Beträge sind von der 

Verwahrungsabt eilung beim Cber landesgericht wien wr Masse r HMB 260/95 ;n 

Ver ..... ah rung genOO'm2n worde n. Erlagsgegneri n ist jeweils die Kläge rin. 

2) Der Beklagte hat beim Bezirksgericht Inn~re Stadt Wien ferner auf Basis 

der BeschHisse vom 29 . 8 und 10 . 11.1 995 und 23 . 2 .1996 5 89 .82 1, OB , S 22 .~55, 27 und 

5 67 . 365,81 hinterlegt. Diese Beträge s ind von der Verwahrungsabteilung be i m 

Cberlandesge richt wien unter dem Massezeichen I HMB 996/95 in Verwahrung genorrmen 

und auf das Sparbuch 205 . 275 . 063 der österreichischen Postsparkassen AG gelegt 



worden. Bei diesen Beträgen sind jeweils Herr Ing . Claus StrohIlEier, Herr Dr. 

R",;ner Kitz und Herr 01". St."d",n Gergely Erl",gsgegner . 

3) Insgesamt s ind deshalb' vom Beklagten 5 1.125.042,16 (5 750.000,-­

zuzüglich S 196.000,'-- zuzüglich S ~~ .821, ci.B zuzüglich S 22.455,27- und zuzüglich . S 

67 .365,81) hinterlegt worden . Bisher sind aus diesen Erlägen aus der Masse I HMB 

260/95 S 194 .808:20 ausbezahlt worden. Vorhanden sind deshalb nach wie vor 

S 930.833,96. 

4) Der Beklagte erteilt hiemit unwiderruflich seine Zlistirrmung, daß die S 

560.568,64 aus den Massen I HMB 260/95 lind I HMB 996/95 folgenderm3ßen ausbezahlt 

werden : 

a) S 291 . 105,40 an die Klägerin zu Hemden der Klagevertreter 

b) S 269,463,2l1- an Herrn 01" . Stefan Gergely durch überweisung auf ein Konto, 

das von d; esem schri ft 1 ich bekannt zugeben ist. 

Mit der Ausbezahlung des Betrages von S 269 . 463,2l1- an HerTn Gr . Stefan 

Gergely i st die offene Miete im Sinne des Punktes IV) abgedeckt . 

. , .. ..... -_._ .•. _. --- ......... . 
.. ' _, _, ____ ._.,-_ .. VI) · Kosten' .~~ 

. . .-.. 
-_ . ...:-.: ...... _.­
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Der Be~lagte ist. weiters schuldi g , der Klägeriri die Kosten dfeses Verfahrens 

zu ersetzen . 0; ese werden all erdi ngs mit S 40 . 000,-- zuzügl ich 20 % Zust, das si nd 

5 8 . 000, -- und zuzügH ch der Geri chtsgeblihren von S 13 . 520, -- , insgesamt somi t 

56 1. 520, -- ermäBigt und pauschaliert . Der Beklagte ertei lt hiemit unwiderruflich 

seine Zust i rrrnung, daß dieser Betrag allS den Gerichtserlägen aus den Massen I HMB 

260/95 und I HMB 996/95 an die Kl agevertreter allsbezahlt wirde. 

VII) Zus timmungsverpflichtungen 

1) 0; e Kl ägeri n, Herr Dr. Stefan Gerge 1 y, Herr Ing . Cl aus StrohIlEi er lind Hel~r 

Dr. Ra i ner Kitz ertei len hiermi t ihre ausdrückliche 2ustilMlung, daß aus den 

Gerichtserlägen aus den Massen I MBH 260/95 und I HMB 996/95 die Differenz von 

S 296 1 745,32 (5_ 930 . 833 , 96 abzüg l ich 5 560 , 568,64 und abzüg].i?h 5 ~1.5?O,--) dem 

Bek 1 agten ausbezah 1 t "" wi "d·. 

2) Oie Klägerin und der Beklagte sowie Herr Dr , Stefan Gergely, HefT Ing . 

Claus Str'ohnEier und Herr Or . Rainer' Kitz verpflichten sich weiter~, alle 

( ' 



Erklärungen abzugeben und Handlungen vorzunehmen, d ie für die Ausbezahlung der 

Beträge im Sinne diEses Vergleiches gegenüber dem Erlags- oder 

Verwahrungsschaftsgericht allenfalls noch erforde rlich se:;n sollten. 

VII ) General bere;n;gung 

Mit diesem Vergle i ch sind sämtliche Ansprüche und Forderungen, welcher Art 

auch i rrrr.er, zw; sehen der Kl äger; n und dem Bek 1 agten vergl ; ehen und bere; n; gt . 

.' ..... . '.-

Bezirksgericht Innere Stadt wien 

1010 'Irr.'ien, Riemergasse 7 

. Abt . . 5h , alTJ· 8 . 7 .. 1997 "-
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